
Keine 

Werbung. 

Diese Postkarte 

ist eine wichtige 

Information 

für Sie.

Für ein sicheres Miteinander 
von Straßen- und Schienen-
verkehr erneuern wir unsere 
Bahnübergänge.

in Ihrer Nähe

<<Ansprache>>
<<Strasse>> <<Hausnummer>>
<<PLZ>> <<Ort>>



Bei Fragen und Hinweisen können Sie sich per Mail
ESTW-Bremen@deutschebahn.com oder über das Bürgertelefon:
0511 2863113 an uns wenden. Es ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 
15 Uhr erreichbar.

Zusätzliche Informationen zum Projekt finden Sie in unserem 
BauInfoPortal unter:
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/bremen-burg-estw

Hier besteht auch die Möglichkeit, die sogenannte Infomail zu bestellen. 
Über diesen Newsletter werden Sie dann bei Aktualisierungen im Bauvor-
haben automatisch per E-Mail informiert.  

Ihre Deutsche Bahn

Hannover, den 16. Juni 2026

Information zur Schließung des Bahnübergangs „Am Tinzenberg“

Sehr geehrte Anwohnende,

wir möchten Sie über die Verlängerung der Sperrung am Bahnübergang 
„Am Tinzenberg“ informieren.
Der ursprünglich geplante Öffnungstermin am 19. Juni 2026 kann leider 
nicht eingehalten werden. Die Freigabe verschiebt sich voraussichtlich auf 
den 26. Juni 2026. 

Grund dafür sind wichtige Abschlussarbeiten, die für einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb notwendig sind und mehr Zeit in Anspruch nehmen 
als ursprünglich geplant.

Sie kommen weiterhin über die Bahnlinie:

•	 Im Norden können Sie alternativ den Bahnübergang „Am Knorren“ 
nutzen. Diese führt über der Bahnlinie entlang. Der Umweg ist etwa 1,5 
km lang.

•	 Im Süden können Sie alternativ die Osterholzer Straße nutzen. Diese 
Straße führt unter die Bahnlinie. Der Umweg ist etwa 2,4 km lang.

Diese Umleitung ist auch ausgeschildert. Planen Sie für Ihre Wege bitte 
mehr Zeit ein.
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Sie erhalten diese Information, weil Sie von Planungen oder 
Ausführungen von Bauprojekten der DB betroffen sind. 
Zudem sind wir vom Gesetzgeber bzw. den Aufsichts- oder 
Genehmigungsbehörden dazu verpflichtet, Sie zu informieren.


